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anderes Material. Da vom Bunde das gesamte Fenster-
glas beansprucht wurde zur Herstellung von Trieb-
fenstern, blieb auch unsere Glasbelieferung aus, das
heiBit sie erfolgte mit einigen Wochen Verspitung.
Gliicklicherweise hatte unsere Genossenschaft, als der
Wille zum Weiterbauen klar lag, gewisse Waren friih-
zeitig angekauft, so beispielsweise die Badwannen, die
Gasbadedfen, die Klosettanlagen, die Gasherde und
Schiittsteine, das Installationsmaterial, Hahnen usw.
Damit waren wir einmal vor Uberraschungen in dieser
Hinsicht verschont, dann aber konnten wir diese Waren
noch vor den kurz nachher erfolgten starken Preis-
aufschlidgen erwerben. Fiir den Preis unserer Wohnun-
gen spielt das eine wesentliche Rolle. Dank dieser vor-
sorglichen MafBnahmen, dank aber auch der Mithilfe
von Kanton und Stadt bei der Finanzierung ist es mog-
lich, die neuen Wohnungen zum gleichen Mietpreis
abzugeben wie diejenigen beim letzten Block. Vier-
zimmerwohnungen kommen auf Fr. 936.— bis g60.—,
Dreizimmerwohnungen auf Fr. 828.— bis 852.— jéhr-
lich.

Die lang andauernde Kailteperiode brachte eine Ver-
zogerung in der Fertigstellung der Bauten, so daf} die
Wohnungen statt auf 1. April erst auf 1. Mai bezogen
werden kénnen. Sie sind seit Monaten alle vermietet
und die Leute warten mit Sehnsucht auf den Einzug.
Sie wissen, hier kommen sie in hygienisch einwand-
freie, nette Wohnungen, und da sie selber durch ihre
Beteiligung Miteigentiimer sind, haben sie auch zeitlich
unbeschrianktes Wohnrecht, sofern sie ihre Verpflich-
tungen gegeniiber der Genossenschaft erfiillen und
sofern sie es verstehen, mit ihren Nachbarn auszu-
kommen.

Fiir weiteres Bauen — und solches ist in Winterthur
absolut notig — sollten Subventionen erhiltlich sein,
und zwar in einem solchen Umfange, daf3 damit die
starke Teuerung auf den Baumaterialpreisen ausge-
glichen wiirde. Andernfalls wire es eben nicht mdoglich,
die Wohnungen zu einem Preise abzugeben, der fir
Arbeiter- und Angestelltenkreise erschwinglich wére.
Hier steht unsere Stadt noch vor grofen Aufgaben.

E. Brandenberger.

Fiir die Subventionierung des Wohnungsbaues

Im Ziircher Kantonsrat ist von Paul Steinmann eine
Interpellation eingereicht worden, die auf die Woh-
nungsnot hinweist und folgenden Wortlaut hat :

«Ist der Regierungsrat bereit, zur Forderung des
Wohnungsbaues folgende Mafnahmen zu treffen: a)
dem Kantonsrat auf Grund des Gesetzes vom 6. De-
zember 1931 tber die Forderung des Wohnungsbaues
eine entsprechende Vorlage zur BeschluBfassung zu

unterbreiten ; b) dem Kantonsrat eine Kreditvorlage
zu unterbreiten fiir die Subventionierung des Woh-
nungsbaues im Sinne des Bundesbeschlusses vom
16. Mérz 1942; c¢) den Kantonsrat iiber seine Vor-
kehren zu orientieren fiir die beférderliche Erstellung
von Notwohnungen in den Gemeinden, wo bereits eine
ausgesprochene Wohnungsnot herrscht.»

Subventionierung des Wohnungsbaues durch den Bund

Der Bundesrat hat am 16. Mérz einen BeschluB} ge-
faBt tiber MaBnahmen zur Verminderung der Woh-
nungsnot durch die Forderung der Wohnbautdtigkeit.
Nach dem ersten Artikel dieses Beschlusses unterstiitzt
der Bund die Kantone und deren MaBnahmen zur
Bekdmpfung der Wohnungsnot in groeren Gemeinden
durch die Férderung des Baues von Wohnungen durch
Private oder Genossenschaften. Eine weitere Bestim-
mung setzt den Bundesbeitrag auf hochstens fiinf Pro-
zent der Baukosten fest, unter Voraussetzung eines
mindestens doppelt so hohen Beitrages seitens des Kan-
tons.

Der Bundesbeitrag wird nur fiir Gemeinden ge-
wihrt, in denen offensichtlich die Nachfrage nach
Wohnungen durch das Angebot nicht gedeckt wird
und sofern keine Aussicht dafiir besteht, daf dieses
MiBverhiltnis ohne Eingreifen des Bundes in abseh-
barer Zeit behoben werden kann. Unter Bauvorhaben
von sonst gleichen Voraussetzungen sind in erster Linie
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solche zu beriicksichtigen, die im Verhéltnis zu den
aufgewendeten Mitteln in ausgiebigerem Male ge-
eignet sind, der Wohnungsnot zu steuern, insbesondere
auch Bauvorhaben, welche dazu bestimmt sind, Fa-
milien von drei oder mehr Mitgliedern eine Wohnungs-
moglichkeit zu bieten. Auferdem werden solche Bau-
vorhaben bevorzugt, die verhaltnisméBig die geringsten
Mengen bewirtschafteter Baustoffe beanspruchen.

Der Zentralvorstand unseres Schweizerischen Ver-
bandes fiir Wohnungswesen hat diesen BeschluB3 in
einer kiirzlich stattgefundenen Sitzung beraten. Er wird
seine Stellungnahme in einer Eingabe an den Bundesrat
bekanntgeben. Fiir den Augenblick soll aus diesen Be-
ratungen lediglich mitgeteilt werden, da3 der Zentral-
vorstand die durch den BundesratsbeschluBB vorge-
sehene Hilfe angesichts der derzeitigen Verhaltnisse
auf dem Wohnungsmarkt einerseits und der Bauteue-
rung anderseits fiir vollig ungeniigend halten muB3.



	Für die Subventionierung des Wohnungsbaues

